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Regeste
Nichteintreten auf Asylgesuch (erneutes Asylverfahren Schweiz) und Wegweisung
Erwägungen
E. 1
Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf eingetreten wird.
E. 2
Die Verfügung des BFM vom 26. April 2011 wird aufgehoben und die Sache im Sinne der Erwägungen zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
E. 3
Es werden keine Verfahrenskosten auferlegt.
E. 4
Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im Sinne von Art. 65 Abs. 2 VwVG wird abgewiesen.
E. 5
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
E. 6
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